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►AKTUELL: TANKRABATT – EINE GESCHICKTE POLITISCHE ENTSCHEIDUNG?

Die Zeit wird zeigen, ob die ab 01.05.2026 für zu-
nächst zwei Monate geltende Senkung der Energie-
steuern um 14,04 ct/l für Benzin und Diesel, die zu-
sammen mit der Umsatzsteuer 17 ct/l ausmacht, – 
also der sogenannte „Tankrabatt“ – im gewünschten 
Umfang (d. h. vollständig) beim Verbraucher an-
kommt oder nicht. Parallel zur Entstehung des 2. 
Energiesteuerentlastungsgesetzes wurde dies poli-
tisch durchaus intensiv formuliert und Politiker ap-
pellierten an die Mineralölwirtschaft, den Tankrabatt 
vollständig an die Kunden weiterzugeben. 
Fraglich ist aus meiner Sicht, warum der Gesetzgeber 
die Kritik daran, dass die Mineralölwirtschaft hier 
Marktlagengewinne einfährt, in eine Steuersenkung 
umsetzt. Dies führt doch letztlich dazu, dass der Fis-
kus die Zeche selbst zahlt: Die Möglichkeit zur er-
höhten Gewinnerzielung wird den Unternehmen 
ungeschmälert belassen und der Staat hält sich zur 
Kompensation mit seinen Steuern zurück. Natürlich 

gibt es dafür auch ökonomisch vernünftige Gründe. 
Mit der Steigerung der Marktpreise für Energie re-
duziert sich der Bedarf, mit Steuern (z. B. CO2-
Steuer) weitere Lenkungswirkungen auszuüben. 
Gleichzeitig entsteht aber auch das – von der Politik 
ja bereits vorher deutlich gesehene und auch kom-
munizierte – Risiko, dass die Anbieter die Steuersen-
kung teilweise oder auch ganz als willkommene Ge-
legenheit zur Erhöhung der eigenen Margen nutzen. 
Bereits mehr als zwei Wochen vor der zweiten und 
dritten Lesung des 2. Energiesteuerentlastungsgeset-
zes im Bundestag hat die Tschechische Republik ei-
nen anderen Weg beschritten, nämlich einen dyna-
mischen Höchstpreis in Abhängigkeit von den Groß-
handelspreisen einschließlich der Notierungen an der 
Rotterdamer Börse. Anstatt primär Bürokratie und 
Personalkosten in die Höhe zu treiben und dann 
selbst das Delta zu zahlen, hätte uns ein rechtzeitiger 
Blick über die Grenze ein sehr gutes Vorbild gezeigt. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG MAI UND JUNI 2026 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.05.2026 10.06.2026 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 10.06.2026 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 10.06.2026 

Umsatzsteuer2 11.05.2026 10.06.2026 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.05.2026 15.06.2026 

Gewerbesteuer 15.05.2026 – 

Grundsteuer 15.05.2026 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 18.05.2026 – 

Sozialversicherung4 27.05.2026 26.06.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfol-

gen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass 
die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachwei-
se. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Mitunternehmerrisiko eines stillen Gesellschafters 
Der Bundesfinanzhof hatte zu entschieden, wann aus 
einem stillen Gesellschafter ein Mitunternehmer 
wird. Die Richter stellten klar, wer nur Dienstleis-
tungen erbringt und kein echtes Vermögensrisiko 
trägt, erfüllt diese Voraussetzung regelmäßig nicht. 
Stille Gesellschafter seien nicht schon deshalb Mitun-
ternehmer, weil sie umfangreich im Unternehmen 
mitarbeiten und am Gewinn beteiligt werden. Fehle 
es an einem echten finanziellen Risiko, reiche auch 
eine starke Einbindung in die Geschäfte nicht aus, 
um eine atypisch stille Gesellschaft anzunehmen. 
Im konkreten Fall ging es um mehrere stille Beteili-
gungen an einer GmbH, die Immobilien ankaufte 
und wieder veräußerte. Die stillen Beteiligten sollten 
keine Geld- oder Sacheinlagen leisten, aber Dienst-
leistungen wie Geschäftsführung, Finanzierung, An- 
und Verkaufsentscheidungen oder Verwaltung über-
nehmen. Dafür sollten sie am Gewinn aus Immobili-
engeschäften mit einem quotalen Anteil (sog. Ge-
winnanteile) beteiligt werden, aber kein Verlustrisiko 
tragen. Das Finanzamt sah darin eine atypisch stille 
Gesellschaft und damit eine Mitunternehmerschaft 
und stellte die Einkünfte gesondert und einheitlich 
fest. Im Klageverfahren bestätigte das Finanzgericht 
Baden-Württemberg dies zunächst. Es war der An-
sicht, dass schon das Risiko vergeblicher Arbeitsleis-
tungen und eigener Aufwendungen als schwach 
ausgeprägtes Mitunternehmerrisiko genüge. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Welche finanziellen Konsequenzen würden sich 
aus dem Wegfall des Splittingtarifs bei der Ein-
kommensteuer ergeben? 
In letzter Zeit wird die Forderung nach dem Wegfall 
oder zumindest dem Umbau des Splittingtarifs bei 
der Einkommensteuer für Ehepartner oder eingetra-
gene Lebenspartner gefordert. Dies wird dann auch 
verbunden mit der Forderung nach Abschaffung der 
Steuerklassenkombination III/V für die Berufstätigen 
im Lohnsteuerrecht. Um diese Forderungen und die 
Aussagen dazu richtig einordnen zu können, soll 
kurz dargestellt werden, was der Splittingtarif im 
Einkommensteuerrecht bedeutet und wie er wirkt. 
Dieser Tarif kann nach Wahl von Ehepartnern/ein-
getragenen Lebenspartnern anstatt des Grundtarifs 
auf die Besteuerung der Einkünfte angewandt wer-
den. Bei der Wahl für diesen Tarif wird das Gesamt-
einkommen beider Partner zusammengerechnet, hal-
biert und darauf die Steuer nach dem Grundtarif er-
mittelt und mit 2 multipliziert. Es wird also fiktiv 
unterstellt, dass jeder Partner von den gesamten Ein-
künften die Hälfte erwirtschaftet hat und entspre-
chend die halbe Steuer auf ihn entfällt. Auf diese 

Weise kommt es in der Regel zu einer niedrigeren 
Gesamt-Einkommensteuer. Insbesondere bei größe-
ren Einkommensunterschieden zwischen den Part-
nern wirkt sich dies über eine Senkung des Steuer-
satzes und die Ausnutzung des Grundfreibetrags (in 
2026: 12.348 Euro) aus. Diese Besteuerungsmethode 
ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 17.01.1957 ab 1958 nach dem Vorbild der USA 
in Deutschland eingeführt worden. 
Das Ehegattensplitting ist ein jährliches Wahlrecht, 
dem beide Partner in der Einkommensteuererklä-
rung ausdrücklich zustimmen müssen. Führt das 
Verfahren dazu, dass ein Partner durch eine geringe-
re Steuerlast überproportional profitiert, können Paa-
re schon heute einen privaten finanziellen Ausgleich 
vereinbaren. Ein solcher Ausgleich, etwa für den 
Aufbau einer eigenen Altersvorsorge oder Vermö-
gensanlage, ist bereits nach geltendem Recht ohne 
staatliche Neuregelung möglich. 
Eine Streichung ohne Senkung der Steuersätze wäre 
faktisch eine massive Steuererhöhung für Familien, 
ohne die Verteilung des Nettoeinkommens innerhalb 
der Partnerschaft real zu verbessern. 
Nachteilig wäre der Verlust des Progressionsvorteils. 
Das Splittingverfahren wirkt entlastend, wo größere 
Einkommensunterschiede bestehen, indem es die 
Progression mildert und den Grundfreibetrag für 
beide Partner optimal ausnutzt. 
Extrem hohe Einkommen profitieren kaum vom 
Splitting. Liegt das Einkommen eines Alleinverdie-
ners beispielsweise deutlich über 130.000 Euro, führt 
auch die rechnerische Halbierung zu keiner Tarifent-
lastung, da beide Teile weiterhin dem Höchststeuer-
satz unterliegen. In diesen Fällen bietet das Splitting 
bereits heute keinen nennenswerten Vorteil. Eine 
Abschaffung würde vor allem die Bezieher mittlerer 
und gehobener Einkommen treffen, bei denen die 
Progressionskurve am steilsten verläuft. 

►UMSATZSTEUER 

Keine Geschäftsveräußerung bei Betriebsfortfüh-
rung durch Pächter 
Eine GmbH & Co. KG betrieb eine Fischverarbeitung, 
eine Fischzucht, einen Hofladen und eine Gaststätte. 
Im November 2016 veräußerte sie wesentliche Teile 
ihres Betriebsvermögens (Grundstücke, Gebäude, 
Fischzuchtbecken, bewegliche Einrichtungen und 
verschiedene Nutzungsrechte) an zwei Erwerber. Ab 
Januar 2017 ging der Besitz über. Die Erwerber ver-
pachteten die Fischzuchtanlage später an eine neu 
gegründete GmbH, an der sie beteiligt waren. Das 
Finanzamt sah darin keine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen. Die hiergegen gerichtete Klage hatte in ers-
ter Instanz vor dem Finanzgericht München Erfolg: 
die Umsätze seien als Geschäftsveräußerung im 
Ganzen an die beiden Erwerber nicht steuerbar.  
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Die Richter des Bundesfinanzhofs hoben das Urteil 
jedoch auf und verwiesen den Fall an das Finanzge-
richt zurück. Zwar müsse bei mehreren Übertragun-
gen die Fortführungsabsicht nicht schon beim Zwi-
schenerwerber vorliegen, sondern erst beim Letzter-
werber. Jedoch sei nicht ausreichend, dass ein Dritter 
den Betrieb später auf Grundlage eines Pachtvertrags 
weiterführt. Nutze der Erwerber das übernommene 
Vermögen nicht selbst unternehmerisch, sondern 
verpachte es, könne die bei einer Geschäftsveräuße-
rung notwendige Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit nicht auf den Pächter abgestellt werden. 
Das Finanzgericht München muss Feststellungen 
dazu treffen, wer den Betrieb ab Januar 2017 fortge-
führt hat. Der Pachtvertrag mit der GmbH wurde 
erst im Mai 2017 – „rückwirkend“ zum 01.01.2017 – 
geschlossen. Offen ist, ob in der Übergangszeit einer 
der Erwerber tätig war, beide gemeinsam oder eine 
Vorgründungsgesellschaft tätig war. 
Hinweis: Die notwendige Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit kann steuerlich nicht auf einen 
Pächter übertragen werden. Nutzt der Erwerber das 
Vermögen nicht selbst, sondern verpachtet es ledig-
lich weiter, liegt keine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen vor – die Folge ist eine sofortige Umsatzsteu-
erpflicht des gesamten Kaufpreises. 
„Rückwirkende“ Pachtverträge sind riskant. Ent-
scheidend für das Finanzamt ist die tatsächliche 
Durchführung ab dem Tag des Besitzübergangs. 
Kann in einer Übergangszeit nicht eindeutig belegt 
werden, wer den Betrieb aktiv geführt hat, gefährdet 
dies den Status der Nichtsteuerbarkeit. 
Soll das Unternehmen durch eine andere Gesellschaft 
(z. B. neue GmbH) fortgeführt werden – eine typi-
sche Gestaltung bei Kettenübertragungen –, muss 
diese als Letzterwerber in die Kette eintreten und 
den Betrieb selbst betreiben, statt ihn nur zu pachten. 

Neue Regeln beim Vorsteuerabzug 
Für die meisten Unternehmen ändert sich beim Er-
werb eines vollständig unternehmerisch genutzten 
Gegenstands wenig, wenn das Unternehmen aus-
schließlich wirtschaftlich tätig ist. Bei Bezug eines 
Gegenstandes ist nach wie vor danach zu unter-
scheiden, ob der Gegenstand ausschließlich unter-
nehmerisch oder ausschließlich nichtunternehme-
risch (in diesem Fall privat) genutzt wird. Bei einer 
ausschließlichen unternehmerischen Nutzung kann 
ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, bei 
einer ausschließlichen privaten Nutzung nicht. Än-
dert sich allerdings nach dem erstmaligen Vorsteuer-
abzug die Nutzung des Gegenstands, ergeben sich 
umsatzsteuerrechtlich folgende Konsequenzen: 
· Anteil der privaten Nutzung steigt -> Besteue-

rung einer unentgeltlichen Wertabgabe, keine Be-
richtigung des Vorsteuerabzugs 

· Anteil der unternehmerischen Verwendung steigt 
-> Vorsteuerabzug bleibt verloren, keine Berichti-
gung nach § 15a UStG (keine „Entsteuerung“) 

Wird ein Gegenstand sowohl unternehmerisch als 
auch unternehmensfremd zu privaten Zwecken ver-
wendet, besteht ein Zuordnungswahlrecht. Eine spä-
tere Erhöhung des privaten Nutzungsanteils führt 
dann zur Besteuerung einer unentgeltlichen Wertab-
gabe, eine spätere Erhöhung der unternehmerischen 
Nutzung führt dagegen zu keiner Änderung, insbe-
sondere nicht zu einer Berichtigung nach § 15a UStG. 
Entscheidende Änderungen durch ein aktuelles 
BMF-Schreiben ergeben sich für Unternehmen, die 
neben ihrer unternehmerischen Aktivität auch im 
Rahmen eines sog. nichtwirtschaftlichen Bereichs 
Tätigkeiten erbringen (z. B. ein Verein). Kauft ein 
solches Unternehmen einen Gegenstand, konnte bis-
her die gesamte Vorsteuer geltend gemacht werden, 
und die nichtunternehmerische Nutzung wurde spä-
ter schrittweise „versteuert". Das ändert sich nun 
grundlegend, denn in diesem Fall ist ein Vorsteuer-
abzug von vornherein ausgeschlossen bzw. ist nach-
träglich nur zu berichtigen, wenn sich der Nut-
zungsumfang ändert. 

Umsatzsteuerproblem: Innergemeinschaftlicher Er-
werb nicht erkannt 
Beim innergemeinschaftlichen Erwerb wird eine Wa-
re von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen ge-
liefert. In Deutschland ist dieser Erwerb grundsätz-
lich umsatzsteuerpflichtig, wenn der Erwerber Un-
ternehmer ist. Für bestimmte Gruppen (z. B. Kleinun-
ternehmer, Landwirte, nichtunternehmerische juristi-
sche Personen) gilt eine Erwerbsschwelle von 
12.500 Euro. Wird diese überschritten, sind die im 
Folgejahr getätigten Erwerbe auch bei diesen Perso-
nen steuerbar und steuerpflichtig. 
Wird ein innergemeinschaftlicher Erwerb nicht er-
kannt, kann es zu einer Doppelbesteuerung kommen: 
Die Ware wird im Ausgangsland mit Umsatzsteuer 
belastet, weil der liefernde Unternehmer nicht weiß, 
dass er an einen Unternehmer liefert und daher der 
Empfänger die Lieferung im Inland der Umsatzsteu-
er unterwerfen muss. Zusätzlich ist der Erwerb in 
Deutschland der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Dies 
passiert häufig, wenn der Erwerber seine deutsche 
USt-IdNr. beim Kauf nicht angibt oder nicht erkennt, 
dass die Ware aus dem EU-Ausland stammt (z. B. bei 
Online-Bestellungen). 
Um diese Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollte 
beim Kauf aus dem EU-Ausland immer die eigene, 
gültige USt-IdNr., die mit "DE" beginnt, bereits im 
Bestellprozess angegeben werden. Dadurch kann der 
Lieferant steuerfrei liefern und stellt eine Nettorech-
nung aus. Die deutsche Umsatzsteuer wird dann im 
Rahmen des innergemeinschaftlichen Erwerbs in 
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Deutschland abgeführt, wobei ein Vorsteuerabzug 
möglich ist, sofern beim Erwerber die allgemeinen 
Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs vorliegen. 
Hinweis: 
· Die USt-IdNr. sollte frühzeitig beantragt und im 

Kundenkonto hinterlegt werden. 
· Bei Rechnungen mit ausländischer Umsatzsteuer 

sollte sofort eine Korrektur beim Lieferanten ver-
langt und nur der Nettobetrag überwiesen wer-
den. 

· Ist die USt-IdNr. zum Zeitpunkt des Kaufs nicht 
gültig, ist eine nachträgliche Korrektur meist aus-
geschlossen, was zu einer endgültigen Doppelbe-
steuerung führen kann. 

Die rechtzeitige und korrekte Verwendung der USt-
IdNr. ist entscheidend, um eine Doppelbesteuerung 
bei innergemeinschaftlichen Erwerbsvorgängen zu 
vermeiden. Diese muss bei Beginn der Liefe-
rung/Versendung gültig sein und sollte dem liefern-
den Unternehmer vorgelegt werden. Die Rechnung 
ist sorgfältig zu prüfen und es muss, sofern diese feh-
lerhaft ist, rechtzeitig um eine entsprechende Korrek-
tur gebeten werden. 

Gratis-Lieferungen ins EU-Ausland können in 
Deutschland umsatzsteuerpflichtig sein 
Wenn Waren unentgeltlich (z. B. als Geschenk) an 
Empfänger im EU-Ausland versendet werden, fällt 
darauf immer deutsche Umsatzsteuer an. Eine Steu-
erbefreiung (wie bei normalen Verkäufen) ist hier 
nicht möglich. Hintergrund dafür ist, dass der Emp-
fänger bei Geschenken im Zielland keine Erwerbs-
steuer zahlen muss und somit ein unversteuerter 
Endverbrauch droht, der auszuschließen ist. Die Lie-
ferung muss mit dem deutschen Steuersatz versteu-
ert werden. Nur Warenproben bzw. Muster oder Ge-
schenke bis 50 Euro netto (pro Empfänger/pro Jahr) 
sieht die Finanzverwaltung als nicht steuerbar an. 
Die Finanzverwaltung wendet dies in allen offenen 
Fällen an, also auch in bereits laufenden Steuerprü-
fungen (Az. III C 3 - S 7140/00020/001/048 vom 
31.03.2026). Es gibt keine Übergangsfrist. Entschei-
dend ist, dass tatsächlich ein Eigentumswechsel er-
folgt. Sobald die Ware den Besitzer wechselt (z. B. 
Gewinnspiel-Preis), ist es eine steuerpflichtige un-
entgeltliche Lieferung. Liegt kein Eigentumswechsel 
vor, ist zu prüfen, ob ein „innergemeinschaftliches 
Verbringen“ vorliegt, das bei Vorliegen der Voraus-
setzungen in Deutschland steuerfrei ist, aber im Be-
stimmungsmitgliedstaat der dortigen Erwerbsbe-
steuerung unterliegt. Voraussetzung dafür ist u. a., 
dass der Unternehmer, der die Waren in den anderen 
EU-Mitgliedstaat verbringt, eine von diesem Mit-
gliedstaat erteilte USt-IdNr. hat und das Verbringen 
ordnungsgemäß erklärt wird.  

Nur bei nicht steuerbaren Warenproben, Mustern 
oder Geschenken (Grenze 50 € pro Jahr) entsteht we-
der in Deutschland noch in dem anderen Mitglied-
staat Umsatzsteuer. Dabei ist eine ordentliche Do-
kumentation für die Buchhaltung wichtig (z. B. „Wa-
renmuster“), um bei späteren Prüfungen durch das 
Finanzamt entsprechend gewappnet zu sein.  

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Grunderwerbsteuerliche Erwerbsanzeige: Eigene 
Anzeigepflichten im Blick behalten 
Steuerpflichtige, die ein Grundstück erwerben oder 
an einer Übertragung beteiligt sind, dürfen sich nicht 
darauf verlassen, dass der Notar sämtliche steuerli-
chen Pflichten übernimmt. Eine Erwerbsanzeige 
beim Finanzamt muss innerhalb von zwei Wochen 
erfolgen - und zwar unabhängig davon, wer sie vor-
nimmt. Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass 
sich Steuerpflichtige nicht allein auf die Mitwirkung 
des Notars verlassen sollten (Az. II R 22/23). 
Zwar ist gemäß dem Grunderwerbsteuergesetz der 
Notar verpflichtet, ein beurkundetes Grundstücksge-
schäft innerhalb von zwei Wochen dem Finanzamt 
anzuzeigen. Jedoch besteht daneben eine eigenstän-
dige Anzeigepflicht der Erwerber und Veräußerer. 
Diese sollten ihre steuerlichen Pflichten im Blick be-
halten und sicherstellen, dass die Erwerbsanzeige 
rechtzeitig erfolgt. Andernfalls kann es insbesondere 
bei einer späteren Rückabwicklung dazu kommen, 
dass eine bereits entstandene Grunderwerbsteuer 
nicht mehr aufgehoben oder erstattet wird. 
Im konkreten Fall hatte eine Notarin einen Erbaus-
einandersetzungsvertrag zwischen Geschwistern be-
urkundet. Durch den Nachlass fiel Grunderwerb-
steuer an. Zwar zeigte die Notarin den Erwerbsvor-
gang an – jedoch nicht rechtzeitig. Die Geschwister 
handelten auch nicht innerhalb der zweiwöchigen 
Frist. Nachdem die Geschwister die Erbauseinander-
setzung wieder rückgängig machten, wollten sie er-
reichen, dass keine Grunderwerbsteuer festgesetzt 
wird. Dies wäre gesetzlich nur möglich gewesen, 
wenn die ursprüngliche Erwerbsanzeige innerhalb 
der Frist erfolgt wäre. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass antragsberech-
tigt nur derjenige ist, der selbst steuerlich betroffen 
ist – im Streitfall die Geschwister, nicht die Notarin. 
Für einen Notar kenne das Gesetz keine Wiederein-
setzung, da er kein Beteiligter am Grunderwerbsteu-
erverfahren bzw. nicht „jemand“ im Sinne des § 110 
Satz 1 der Abgabenordnung sei. Für die Praxis sei 
daher wichtig, dass Steuerpflichtige ihre eigene An-
zeigepflicht nach § 19 des Grunderwerbsteuergeset-
zes kennen und beurkundete Grundstücksverträge 
rechtzeitig selbst und unabhängig von der Anzeige 
des Notars anzeigen. 


